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VORSCHLÄGE

Der Ausschuss für Wirtschaft und Währung ersucht den federführenden Rechtsausschuss, 
folgende Vorschläge in seinen Entschließungsantrag zu übernehmen:

A. in der Erwägung, dass der Beruf des Abschlussprüfers auf das Ende eines langen 
Prozesses konzentriert ist; in der Erwägung, dass kleinere Unternehmen unterschiedlich 
sind und ihr Wachstum und Sachverstand dadurch gefördert werden sollten, dass mehr 
Gelegenheiten zum Wettbewerb gegeben sind,

B. in der Erwägung, dass sich nach der Finanzkrise gezeigt hat, dass Abschlussprüfer in der 
Lage sind, eine Schlüsselrolle bei der Stärkung der Aufsicht über das Risikomanagement 
der systemrelevanten Finanzinstitute (Systemically Important Financial Institutions
„SIFIs“) zu spielen,

C. in der Erwägung, dass die Rolle der Prüfungsausschüsse innerhalb der SIFIs nicht in 
vollem Umfang genutzt wurde,

1. fordert, mehr Möglichkeiten für kleinere Unternehmen bereit zu stellen, um verhindern zu 
können, dass die interne Prüfung von der gleichen Firma durchgeführt wird wie die  
externe Prüfung; stellt fest, das Prüfungsleistungen in Bereichen, in denen es zu einem 
Interessenkonflikt kommen könnte, von verschiedenen Firmen erbracht werden sollten, 
einschließlich der Bewertungen von komplexen strukturierten Produkten;

2. vertritt die Auffassung, dass Unternehmen die Posten für externe Pflichtprüfer 
obligatorisch alle acht Jahre mit Verlängerungsmöglichkeit öffentlich ausschreiben 
sollten; weist darauf hin, dass für SIFIs dieser Zeitraum auf vier Jahre verkürzt werden 
sollte;

3. fordert eine erweiterte Kommunikation in beide Richtungen zwischen Abschlussprüfern 
und Finanzaufsehern von SIFIs, insbesondere in Bezug auf bestimmte Bereiche, die 
Anlass zur Sorge geben, einschließlich der Interaktion zwischen verschiedenen 
Finanzprodukten;

4. fordert die Abschlussprüfer von SIFIs auf, dem ESRB regelmäßig auf gemeinsamer Basis 
Bericht zu erstatten;

5. fordert, dass die Rolle der Prüfungsausschüsse der SIFIs durch die Annahme eines 
Risikobewertungsmodells, das firmenspezifische Vergleiche mit Benchmarks beinhaltet, 
gestärkt wird; fordert, dass diese Bewertung, zusammen mit dem vollständigen 
Prüfungsbericht, den Vorständen der SIFIs jährlich zur Prüfung und Annahme vorgelegt 
wird.


